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Winterthur, 12.06.2021 

 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Leider kann die HV vom Montag, 05. Juli 2021 erneut nicht durchgeführt werden. 

 

Begründung: 

Basierend auf eine Information des SEV betreffend den gültigen COVID-Massnahmen vom 1. 

Juni 2021 (siehe Informationen auf der nächsten Seite) hätten wir mit heutigem Wissensstand 

bei Durchführung unter anderem nachfolgende Einschränkung zu befolgen: 

Weil es sich um einen Vereinsanlass und nicht um einen Anlass vor Publikum handelt, wären 

maximal 50 Personen gestattet. Zählt man die 5 Vorstandsmitglieder ab, dürften lediglich noch 

45 Mitglieder an der HV teilnehmen. Stand heute sind wir 611 Mitglieder und 136 Lokalmitglie-

der, in Summe 747 mögliche Teilnehmer.  Anders gesagt: Nur knapp 7% unserer Mitglieder 

könnten der HV beiwohnen. Mit dieser grossen Personenbeschränkung ist aus Sicht Vorstand 

keine ordnungsgemässe HV durchführbar. 

Weil nur knapp 20% unserer Mitglieder über eine E-Mail-Adresse verfügen oder diese an uns 

kommuniziert haben, sind wir zwingend auf die Publikation in der SEV-Zeitung angewiesen. 

Letzter Termin ist die SEV-Zeitung Nr. 8 mit Erscheinungsdatum vom 25. Juni 2021. Redaktions-

schluss ist am 15. Juni 2021 um 12.00 Uhr. Der Bundesrat wird in seiner nächsten Pressekonfe-

renz vom 23. Juni 2021 über allfällige weitere Lockerungsschritte informieren, was für unsere 

eigene Kommunikation aus den erwähnten Gründen aber definitiv zu spät ist. 

Weiteres Vorgehen: 

Wir gehen davon aus, dass der Bundesrat für den kommenden Herbst weitere Erleichterungen 

beschliessen wird. Wir haben daher wie folgt entschieden: 

Die HV wird neu am Montag, 18. Oktober 2021 im reformierten Kirchgemeindehaus in Win-

terthur Wülflingen – an Stelle der geplanten Sektionsversammlung - durchgeführt. 

Herzlichen Dank für Euer Verständnis und Eure HV-Teilnahme am 18.10.2021. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 



  

 

Zur Information an die: 
 
– Sektionspräsidentinnen und -präsidenten 

– Zentralpräsidentin und Zentralpräsidenten 

– Gewerkschaftssekretär/innen SEV 

– Geschäftsprüfungskommission SEV 

Bern, 1. Juni 2021 
Ref.Nr.: 534 - chj 
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Corona-Pandemie: Information zu den seit 31.5.21 gültigen Massnahmen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Der Bundesrat hat letzte Woche den nächsten Öffnungsschritt bekanntgegeben. Die neuen 

Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind am 31. Mai 2021 in Kraft getreten. 

Im Zusammenhang mit den Massnahmen, die für unsere Versammlungen gelten, kommt es 

teilweise zu Missverständnissen. Gerne erinnere ich euch daran, dass für uns die jeweiligen 

Massnahmen für Vereinsanlässe (Veranstaltungen, an denen Personen aktiv beteiligt sind) 

gelten und nicht diejenigen für Veranstaltungen vor Publikum. 

Gemäss der angepassten Verordnung können wir unsere Versammlungen somit neu 

mit einer maximalen Personenzahl von 50 Personen durchführen. Weiterhin gelten die 

Maskenpflicht und die Einhaltung der Distanz bzw. die Einhaltung des Schutzkonzep-

tes des Veranstaltungsortes. 

Dieser weitere Schritt hin zu einer Normalität stimmt uns optimistisch. Trotzdem empfehlen 

wir euch weiterhin, auf Versammlungen mit Präsenz vor Ort zu verzichten und wenn immer 

möglich diese digital durchzuführen. 

Gerne stehen wir euch für Fragen zur Verfügung und danken euch für die Kenntnisnahme. 
  

Kollegiale Grüsse 

SEV – Gewerkschaft 

des Verkehrspersonals 
  

Christina Jäggi   
Organisationssekretärin   
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